
Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Stadtkämmerer: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Beigeordneter 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

Stadtbaurat: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: 
_____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 21.10.2009 

 Vorlage Nr. 09/0275 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 

Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Rat Bürgermeister Roland 29.10.2009  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Wahl der Stellvertreter/innen des Bürgermeisters 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Gem. § 67 Abs. 1 GO NRW wählt der Rat für die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner Mitte 
ohne Aussprache ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters. Sie vertreten den Bür-
germeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. 
 
Nach § 67 Abs. 2 GO NRW wird bei der Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl in einem Wahlgang geheim abgestimmt. Dabei sind 
die Wahlstellen auf die Wahlvorschläge der Fraktionen und Gruppen des Rates nach der 
Reihenfolge der Höchstzahlen zu verteilen, die sich durch Teilung der auf die Wahlvor-
schläge entfallenden Stimmenzahlen durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Erster Stellvertreter des 
Bürgermeisters ist, wer an erster Stelle des Wahlvorschlags steht, auf den die erste 
Höchstzahl entfällt, zweiter Stellvertreter, wer an vorderster noch nicht in Anspruch ge-
nommener Stelle des Wahlvorschlags steht, auf den die zweite Höchstzahl entfällt, dritter 
Stellvertreter, wer an vorderster noch nicht in Anspruch genommener Stelle des Wahlvor-
schlags steht, auf den die dritte Höchstzahl entfällt usw. Zwischen Wahlvorschlägen mit 
gleichen Höchstzahlen findet eine Stichwahl statt; bei Stimmengleichheit entscheidet das 
vom Bürgermeister zu ziehende Los. Nimmt ein gewählter Bewerber die Wahl nicht an, so 
ist gewählt, wer an nächster Stelle desselben Wahlvorschlags steht. Ist ein Wahlvorschlag 
erschöpft, tritt an seine Stelle der Wahlvorschlag mit der nächsten Höchstzahl. 
 
Nach § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck vom 13.03.1995, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 25.09.2009, hat der Bürgermeister drei Stellvertreter. Die Stellvertreter 
des Bürgermeisters führen die Bezeichnung „Stellvertretender Bürgermeister“. Die Reihen-
folge der Vertreterbefugnis ergibt sich aus der Reihenfolge ihrer Wahl. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 

keine  

  

folgende x 

 
Ergebnisrechnung 
 
Ertrag €   Aufwand € 
      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich 24.624,00 

      
    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  
 Dienstleistungen   

 Transferaufwand  
investiver Finanzplan 
 

Einzahlung €   Auszahlung € 
      
einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      
darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      
 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Rat wählt zu Stellvertreterinnen/Stellvertretern des Bürgermeisters: 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

        - Ulrich Roland - 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


